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er Zisterzienser wider ‘.TäflfeDie IV«Statutbe“ri undGevatterstehen.

Von Lu ol rg, Ribnıtz Meuk'l’enburgl
Taufen und  Gevatterstehen ward den Zisterzjenserfi Schofi_

durch cap. 29. der Rainald’sehen Statuten und UTC: die Vo

Jahre 115 untersagt. In späteren wurden Strafen, Un recht
harte, zegen die Dawiderhandelnden verhängt. Nach 1185 wird
„jeder Abt, welcher taufen oder das W asser dazu weıhen werde;,
mit sechstägiger leichter Schuld bei W asser und Trot und sieben-
tägiger Verweisung vom Chorsitze belegt. weiıl soleh Thun eontrz
canones. “ Ebenso wird Mönch, der CS mıt des Abtes oder
des‘ Priors Zustimmung tut“ xestraft und „der, welcher ohne
diese sich dessen unterfängt, noch miıt weıteren drei Lagen beı
Wasser un Tot bedroht.“ Das Gevatterstehen wird mıt reln .59'8«- n  er Zisterzienser wider ‘Täflfe  kl_)‘i.e“' l«Statut>e‘n d  4  n ‚1$nd  _ Gevatterstehen.  Von + .'Lvu dwig Dolberg, Ribnitz in Mecklenburg.  Taufen ‚und Gevatterstehen ward den Zisterziensern schofi_  durch cap. 29. der Rainald’schen Statuten und durch die vom  Jahre 1157, 7. untersagt. In späteren wurden Strafen, und recht  harte, gegen die Dawiderhandelnden verhängt. Nach 1185, 8 wird  „jeder Abt, welcher taufen oder das Wasser dazu weihen werde,  mit sechstägiger leichter Schuld bei Wasser und Brot und sieben-  tägiger Verweisung vom Chorsitze belegt, weil solch Thun conträ  canones.“ Ebenso wird „jeder Mönch, der es mit.des Abtes oder  des‘ Priors Zusti-x'hiuuhg' tut“ gestraft und „der, welcher ‚ohne  diese sich dessen unterfängt, noch mit weiteren drei Tagen bei  Wasser und Brot bedroht.“ Das Gevatterstehen wird mit drei  „ Weil diese Verbote dennoch von  Tagen leichter -Schuld: belegt  .  er  nzelnen nicht beachtet wur  den, geht das 3. Statut des folgenden  Jahres noch strenger gegen die vor, welche „so gar schwer und  gegen die Satzungen des Ordens sich vergangen hatten oder noch  verfehlen würden.“ Die, welche so gesündigt, werden außer mit  Fastenstrafen jeden Freitag bei Wasser und Brot auch mit dem  Verbote .des Lesens der hl. Messe und mit Verweisung vom  Chorsitze belegt; die, welche später sich o vergehen- würden,  welche.nur das Generalkapitel  sollen die gleichen Strafen treffen,  aufheben könne. 1228, 13. wird  ch ein: Abt, welcher ein Kind  aus der Taufe gehoben hatie, mit 3 Ta ‚en leichter Schuld und  Fasten gestraft und nur im Krankheitsfalle und bei hohen Festen  soll eine. Milderung eintreten. Ein Kind aus’der Taufe . heben,  ward als ein gleich schweres Vergehen erachtet, wie Taufen oder  das Taufwasser weihen. Noch in dem Rituale Cist. lib. IIL, e. 1X,  16, p: 154, heißt es, daß es den Brüdern erlaubt, sei, Gäste,  %  amiliaren, Dienende und Arme, ‘ welche in den Gästehäusern  d  €  es Ordens weilten, zu absolvieren, zu begraben und an ihnen  irchliche Sakramente zu. vollziehen, doch exceptis Ba ptisma,  OI  matione, Ordine et Matrimonio. Beachtenswert ist, daß 1134,  ot  E  in Kind zu taufen und eines aus der Taufe zu heben,  un  4  7, jenes gestattete „in dem Falle drohender Todes  fah  ’  Y  riester zur Stelle“ (in articulo mortis, sı  1t).  eraus folgt nicht nur die hohe Erkenntnis  der Nothwen  des hl. Sakramentes, sondern auch, daß jene  Verbote erlassen  en O’t;dehéälie"'del?fi jeden Eingri  und di  die Obliegenheit  Amtstätigkeit der Weltgeistlichen  zu wehren. Verbi  M‘öjn.@h  g Ordens Pfarr  en leiten ‚(regere) oder in ihnen amtiere  irgend  (deservlre), oderS  BWeil diese Verbote dennoch vonTagen leichter ‚Schuld belegt
e1nzelnen nıcht beachtet wurden, geht das 3. Statut des folgenden
Jahres noch strenger gegen die VOr, welche „ SO gar schwer und.
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Grunde ın ihnen. weiılen. Daß die Rücksicht auf die Selig-
keıt der Mitmenschen dıe Brüder VO  — solchen erprobten Satzungen
1n Fällen ınter Zustimmung der weltgeistlichen ()beren abweıchen
ließ, zeigt die mecklenburgische Urkunde bezugs Doberan - VOIN
ß August.1362 (Meckl: (Gebhard Kothe, (+eneral-
VICAT der Schweriner Diözese erklärt ı ihr., daß © wohlbedächtig:
für die Einwohner der Parochie: VO Rathwisch, aisnützlich erkannt:;
habe, daß 111 Zisterziensermönch VO bte Doberan nach
Pfiarre entsendet werde. Verwaltung des Gottesdienstes und
ZUTLT Spendung der heiligen. SDakramente, z  46 Taufen, die letzte:

ung geben,. Beichtende absolvieren,A° Ofe beerdigen und W AS

onNs vollziehen obliege, Iautet auchhiıer der wohl
Z beachtende Ziusatz, die benachbarten. Pfarrer,, welche VON
alters her dort 7, La fe &r N, dies ZU thun lässıg wären
(1d facere tepescunt). Wird hier AaAUSsS den anderen
gerade die Spendung desTaufsakramentes besonders hervorgehoben,

muß dafür doch auch. 6i besonderer Grund vorgelegen haben;:
daß sich dıe Zisterzienser zumal dessen. Erteilung enthielten

Bezugs des Verbotes des (+evatterstehens ist darauf. hinzu-
e1senh, _ daß 1es auch für. alle ÖOrdensleute, männliehe und weıib-
liche, galt und oult Unter den 1671 Arten der Personen, welche:
dıe Kirche'als (zevattern nicht zuläßt, nenn Durandus (Kat. divr
Öff. VL ÖD, 38) zuerst „Mönche, Abte, Abtissinnen, Nonnen und
dergleichen. „5ub POCNHa eXCOMMUNICAtIONIS inhibetur:. omnı bus
reli210s1s am 1IS: „qU;AM. mul:eribus nedum SaCT O fonte baptıs-
malı allquos. PUuerOS aut puellas suscıplant“, bestimmt das Konzil
VOo Vienne. Capy {1L es Anecd u ech. das Rıiıtuale
Romanum bestimmt: „Admitti NO debent Monachi vel Sancti-
moniales nNeque alıı CSYVIS ordinıs Yegularıs 1 saeculosegregatlı.“
Beachtenswert. scheint Iaır dieBegründung dieses Verbotes urce
den Bisehof- Johann (Sta Synod. eceles. : Argentinensis Cap.
hes Anecd 243) rult dem W unsche, „das Laster desGeizes,
weiches us PatenverhältN1ISSCHN. nachweislich erwachse, a4UuSsS-

Unterzurottiten und für die Gerechtsame derKiöster g()tgen‚ ©
Androhungder Exkommunikation verbletet er daherauch „allen
Abten, Abtissınnen und hohenKlosterbeamten das Gevatterstehen
und falls S1e wohlbegründeten Rücksichten sıch dem nıcht
entziehen könnten, deswegen nıchtssogleichoder später schenken

Wie die Zisterzienser ihrerseits alle unberechtigte. Kinmischung Welt-
géjs‚t}ich_ef ıhre Angelegenheiten zurückwiesen un: nachdrücklich fernhielten,
ze1 deutlich 1221 25 Selbst“.den gewaltigen Innozenz 3888 nötigten S16, SeA

verlangtenFünfzigstteil iıhrer Kınkünfte, fuüur den Kreuzzug mıt "Gebetsunter- E
tzung -zufrieden‘ sein (Innozenz LIL .Friedr. Hurter 406.) Der ;mMme Cäsarius von ‘Heisterbach. führt das Einlenken des Innocen us {urens’

uf dasEintreten.der Gottesmutter \quae ordınıs patrona est +advo ück
(Caes, 4 hıst NVII 6:)
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oder durch andere darzureichen. Hiernach 1ST offenbar der (rund
des Verbotes auch 616 Schädigung der klösterlichen Besitzungen
und iıhrer (+erechtsame Z verhüten.

Bezüglich der /asterzienser insbesondere cheint INır Statuft
88 v. J noch 6121611 anderen (irund für dıeses Verbot nahe
A legen. Nach JeHNEM gollte der ht 038 Stuzelbronn der
Diözese Metz und dıe schuldigen Beamten jeden Freitag bel
W asser und rot tasten, „weıl diesem Kloster in Kind getauft
worden und Frauen betreten Jatten. In früheren
Aufsatze Studien“ X 4.4, DA habe ch bereıits auf
die Sstrengen Satzungen des Zasterzienser Ordens hingewlesen,

elche den Krauen nıcht das Betreten 861 Kirchen, sondern
auch des gesamten klösterlichen Bezirkes verboten. lll diesem
wird aıch der tıefer datür zugrunde liegende (}edanke 411 KEnde  n
noch klarer ergeben.

he alten kirchlichen Ordnungen bestimmen, daß hei der
Taufe 611N€6Ss Kındes höchstens ZAWO oder. drei Personen zugelassen
werden d ül‘f\']'l, und Z W  AL bei der 6116S Knaben ZW 61 Müänner
und EINE KFrau und 1111 umgekehrten Verhältnıis b  €  Q der 11065

Mädchens, um „das Kindlein der Taute ZU heben.“ (Stat,
ecveles. Leodieensis d le 9 IL Thes Anecd. 631.)
Solches Zuziehen VON mehr als CN (Gevatters bezeichnet
Durandus Raut dır oft VI 83 39) alg Abweichung vyon den
kirchliehen Datzungen ; „NUur aM1NeTr soll beı der T’aufe, Aur 1ner
bei der Firmung (+evatter sein“, betont b alg die auftf der Aueto-
rıtät des Papstes Lieo ruhende. Ordnung. Dennoch: 1äßt auch OL
sofort mehrere Z weil nehr Paten und Zeugen, desto
sicherer auch jeder Z weitel bezugs des richtigen Vollzuges des
Sakramentes ausgeschlossen werde, und weiıl desto mehr: Per-
SoONEel) verbunden wären, das Kınd 111 cehristlichen Ülzulb@ll Au
unterweısen. Diese heilige >flicht legt d1e Kirche den Paten auf,
WI1IEe 111 Bezug darauf die Statuten Cahors, Rodez und. Toul
Capn VE (Thes. NeC 656)en  * Der Gevatter, welcher
für das Kindleinın der Taufe den (4lauben bekannthat, ıst
gehalıen, m (Hauben und der Liebe zu unterwelsen. “
Trefflich entwickelt Durandus diese heilige Pflicht (a $ P S3l
S er eggt R „Der ‘Gevatter muß se1ınen Paten nach bestem
Können A n  überWachen‚ daß nicht VOIN Glauben und vVon der
Gerechtigkeit abweiche, daß die Keuschheit bewahre, die Ge
rechtigkeit liebe, die Liebe festhalte, weil Rechenschafrt am
Tage des Gerichtes VOoN jedem Falle Jegeben muß

WenndemnachDurandusfür nu  - (Gevatter eintritt,
ist der Von ihm betonte Grund die aus der Gevatterschaft OT-

wachsende geistlicheVerwandtschaft und die daraus wieder ent-
stehenden Ehehindernisse.Bezüglich dieser heißt bezeichnend 1
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Manuale des Bıschofs Heinrich VOIN Sisteron (Cap 'T ’hes Anecd
„Nota quod iınter compatrem et cCOomMmm  rem aut inter

patrınum ei filiolam 4ut inter filios patrını ef filiıolam OJUS nullum
matrımonı1um possıt esse “ Meistens mıiı1t Hinweiıs auf diesen (+rund
estimmen dıe kırchlichen mittelalterlichen Ordnungen : „Unus
tantummocdo aıt patrınus. A (I’hes Anecd 644, 685, 1026 A}

Die Laıen aber hielten offenbar auf den Brauch mehrerer
Gevattern. Die Kırche Kkonnte sıch diıesem Verlangen nıcht en  —+
.zıehen, das, WI1IO oben bemerkt, auch Berechtigtes sıch hatte
Die Statuten der Kirche VO. \halons V, 1393 Cap Lhes a a D a
Anecd. 069) estimmen hohe (+eldstrafen wider den (+e1st
lıchen, der mehr als W 61 (+evattern zulusse. Reiner, Bischof VO

Havelberg, schreiht den (Aeistlichen 6S Sprengels KOTE „Bei a EL N
der Taufe genügt e1InNn Gevatter, doch duldet dreı 44 (Mecklenb.
Urkundenbuch ) Die Statuten Nantes VON 385
Cap Ches. Anecd 971) verbieten Bedrohung mıt
dem Banne „mehr als Personen“ (Gevatterstehen assen.
Bisechof Johann VON JIreguler (Cap. 4, Thes. Anecd. 1161)
erklärt 1457 Rechtlich sollen NUur 611 Mann oder eiınNe Frau
Gevatter bel Kinde stehen, weil [ aber bısher 1112 SE1INEMN

Sprengel üblich SOWESCH (hactenus econNsuefum nostris ciyvıtate
dioecesi) dreı zuzulassen, S möge das auch fortan 30 gehalten

werden ; noch mehr anzunehmen, solle mMN  w Geistlichen beı
Geldstrafen verboten Se1N

Beachten WIL diese Gestaltung des Gevatternwesens,mußten hel TLaufen die (+ieder es Z/isterzienserordens, vollzogen
S16 das hl Sakrament Kınde O  der hoben 316 es AaAUS der
hl Taufe,mıiıt Frauen Berührung kommen ; dies hındern,werden Orden die bezüglichen strengen Verbote erlassen T Vworden SC1IN, W16 ähnliche das Betreten derKlöster durch das
weibliche Ge lecht unmöglich machen sollte: Daß ıch die als
Grund anneh endarf, erhellt sche1 deutlich us

ur daswenn den letztenbézügliqhé_nStatuten 60, Onıcht
‚Gevatterstehen, sondernauchder Besuch zeıten unter-
sagt wird. Kg 1st. dieses dıe kurzeWiederholung ent:

‚sprechend längeren Verbotes von 1444, 8,,und beweist leider NUur,
WI®e ZUr Zeit des Niederganges, auchdieses miıt geinNen Krmahnungenund seınen Drohungen mıt „den schwersten Straten“ nıchts S6fruchtethatte Als Grund des Verbotes, „leichtfertig nach al 1licherArtGevatter N stehen undHochzeiten besuchen“
(nımıs leviter]uxta MOrenm saecularium), wırd hiıer darauf VeOeLr-

. WI1€8SEN, daßus solchen Mißkbräuchen: (abusibus) nıcht SngeUnzuträglichkeiten(non modieca incommoda) häufie den Klöstern
enständen. Daß auch hier, W1e leider 111 der Spätzeit,die laxere
.Partei Konzessionen zu erwirken wußte, ZEISeN die W orte NSI



sınt tales quod honeste NO possıt denegarı“. Hatte eLiwa en
Jahrhundert vorher eine solche kücksicht 6S veranlaßt, daß
Nikolaus . von Werle den Abt Jakob von Doberan als „conpater
noster“ bezeichnete ? (Meeckl AL vom 6. Sept. 1559.)

Die {irommen V äter erkannten dıe Versuchungen und
Schwächen des Fleisches, ber welche selbst der gewaltige Heiden-
apostel, der heilige Paulus, 1ım Briıete €  AIl dıe kKömer : cap. VIL. 'so
bitter klagt Sıie wußten WwW1e listig _ der Feind S1Ie Zı nutifzen VO

steht, auch dıe Kınder (Jottes Falle bringen. S1e achteten
auf die Warnung, daß Wer sıch ıin Gefahr begibt, darın UumM-
kommt. Vorsichtig 1n hl. Scheu begnügten s1e sıch. nıcht LU 7

bgten „Ne 1Inducas In tentationem“, sondern voll Welser Vorsicht
suchten sıe jeden Anlaß U meiden. Wıe hoch nötig das sel, ze1gtJa die Stelle in der Lebensgeschichte des Dominikus, deren
Verlesung nach den Akten des Generalkapitels des Prediger-ordens Vvon 1242 nıcht mehr statthaben sollte. Ver Heilige bekennt
darın, . „daß durch (zxottes GAnade wohl sxeines Kleisches Keinheitbewahrt habe, aber daß gestehen mMUSsse, lıeber mıt jJungenFrauen sıch unterhalten Zzu haben qlg m1t alten Weibern“ (quımMag1s afficeretur jJuvencalaram colloquiis, quam affatıbus etu
larum). cta Capıt. gener. ord Praedi\‘cato‘r; 1242Z, (L’hes.
K 1Se beschränkten darufn ' auch die ; rStaitutén der 4Zister—

zienser jede Berührung ihrer Mitglieder W1]e miıt weltliechen Krauen,sSo auch miıt Frauen ihres Ordens. 1220, 19, straft strenge die
Mönche, welche mıiıt Krlaubnis iIhres es sıch zur W eıhe einer
Nonne 1n d1@ Kırche begeben, ım Chore mt, iıhnen gesungenund später mıiıt ihnen gespeist hatten. 9 12 erklärt sıch SCDCHdas Verweilen von Mönchen uınd Konversen In Frauenklöstern
als seelengefährlich (periculum anımarum). Nur den Visıtatoren
sol] nach $ und 1231 Z das Betreten der Klausur
tattet SE1N.. 1204 D, eETrTNEeuUueETrT das Verbot. für bte und al}eOrdensglieder „im Hospitium der Nonnen und anderswo ın Ordens-
häusern, ın ‘Städten oder außerhalb m1t ihnen eIn. und dem
selben Tische z essen.“ Die Übertretung wird. mit Fastenstrafebedroh und für Mönche und Kon

ersten Platz V6?‘S€Il E N A nqch mMıt Verweisung
urcht, der lte Erbfeind der Menschen R"cä‚nné durchden Verkeh der Brüder mıt KFrauen eın och finden für seıneVersuchung und Verführung, erzeugte alle solche Satzungen und

zumal auch die. Statuten. bezugs der. Taufe und des Gevatter-stehens. - Dafür cheinen mMır en a  R — A D überzeugender Beleg die HKr-
zählungen und Anordnungen des großen Papstes und Kirehen-
vaters Gregor I der S hoch ım Zisterzienserorden verehrt wurd.dem heilig gesproche Mönche Martin@$ de Monte Marsıco,



„emem Manhé Voxn ehrwürdi g4e‘/m Leben “‚ ér_zäffli; der Kirchen-
ljehrer (Dialog. LIL In der schönen: Mauriner Ausgabe,Parıs 1005 Tom 188 313) Nachdem siıch auf jähem Fels In
eine Höhle zurückgezogen, habe keine Frau sehen wollen,nicht weil 61 das weibliche (+eschlecht verachtete,- sondern. weil

türchtete, daß durch ihren Anbliek die Sünde der Versuchungber iıhn kommen könne. Als 1n W eib sıch seinem Aufenfhalte
nahte, S] In das Bethaus geellt. Hıer h@Be er, das Gesicht

den Boden gedrückt, s Jange befend gelegen, qals jenedurch das Fenster schaute. “ Von dem Bisehof VoNn FundI, Andreas,teilt er A 11 fol 299) dagegen e1ine Geschichte mıt, W1e
der Teufel SEiINeE Versuchung eine Nonne knüpfte, welche
jener bei sıch weılen 1eß Nur durch wunderbare Gottesfügungse1 vor tiefem Falle ewahrt worden. (+ar bedeutsam ist
wenn der h[ Kırchenlehrer hıebel bemerkt, jener würdige Mann,weicher e1IN tugendgeziertes Leben führte, habe im Vertrauen aufse1ne Kinthaltsamkeit jene Nonne be]l sich weilen lassen, und dann
hinzufügt: „ D geschah OS, daß der alte Feind Z seıner Seele
Zugang für selhne Versuchung erspähte.“ 1)Diesen on ım ZuUur Belehrung und araung überliefert enGeschehnissen entsprechen auch dıe Verfügungen undf\Anwgéjg.hp_gefi.des großen heiligen Kırchenlektors.

Dem Subdiakon Anthomius xebietet er K 50
DB tol 9344) nıcht Au gestatten, daß Männer miıt ihren Frauen

(multos Vvirorum CUu muheribes SU1S) vor den wılden Barbaren
INn das Oratorium Petr1 auf der Jetzt Maoria genannten Insel
Hüchteten, zumal da andere In der ähe Hochbedeutsam ist dıe,Begründung dieses Gebotes. Ks solle jeder Verkehr mıt Weibernvermleden werden, weil wır (der hl Vater), WaS Gott verhütenmöge, uns schuldig : erachten müßten, WwWen etwas Ungehörigesgeschähe (si quid diversı contigerıt falls wir ablassen würden,So viel /an uns ist, achtzugeben, um den Schlingen .des Feindes
Z begegnen.“ Wenn C bezugs des Klosters Andreas und T’homasden Bischof Castorius von Arimini das Verbot erläßt (Epist.111. 602 un 604), daß von ihm  dort öffentliche Messe gelesenwerde, so - fügt 6I als Grund dafür hinzu, damit SO keın Anlaß
ZU Ansammlungen des Volkes „1N Dei recessibus et
eorum receptaculis“ geboten werde, „vel mulıerum fat novusintroitus, quod omMnN1ıno NO expedit anımabus eorum.“„einem‘ Mannei yon ehrwürdigéh Leben“‚ érzäblf ciexl hl. Kirchen-  lehrer (Dialog. 1 IIL c. 16, in der schönen Mauriner Ausgabe,  Paris 1705, Tom. II. 313): Nachdem er sich auf jähem Fels in  eine Höhle zurückgezogen, habe er keine Frau sehen wollen,  nicht weil er das weibliche Geschlecht verachtete,- sondern. weil  er fürchtete, daß durch ihren Anbliek die Sünde der Versuchung  über ihn kommen könne. Als ein Weib sich seinem Aufenfhalte  nahte, sei er in das Bethaus geeilt. Hier habe er, das Gesicht  gegen den Boden gedrückt, ıso lange betend gelegen, als jene  durch das Fenster schaute.“ Von dem Bischof von Fundi, Andreas,  teilt er (l. e. IIL 7. fol. 299) dagegen eine Geschichte mit, wie  der Teufel seine Versuchung an eine Nonne knüpfte, welche  jener bei sich weilen ließ. Nur durch wunderbare Gottesfügung  sei er vor tiefem Falle bewahrt worden. Gar bedeutsam ist es,  wenn der hl. Kirchenlehrer hiebei bemerkt, jener würdige Mann,  welcher ein tugendgeziertes Leben führte, habe im Vertrauen auf  seine Enthaltsamkeit jene Nonne bei sich weilen lassen, und dann  hinzufügt: „So geschah es, daß der alte Feind zu seiner Seele  Zugang für seine Versuchung erspähte.“ 1)  R  Diesen von ihm zur Belehrung und  Waraung uberhefert en  Geschehnissen entsp  rechen auch die Verfügungen >un(%_fänvy:eiigyu_;:vg_gen  des großen heiligen Kirchenlektors.  Dem Subdiakon Anthomius gebietet er  e e  1. c.. fol. 544), nicht zu gestatten, daß Männer mit ihren. Frauen  (multos virorum cum mulieribes suis) vor den wilden Barbaren  in das Oratorium b. Petri auf der jetzt S. Moria genannten Insel  füchteten, zumal da andere in der Nähe. Hochbedeutsam ist die,  Begründung dieses Gebotes. Es solle so jeder Verkehr mit Weibern  vermieden werden, weil wir (der hl. Vater), was Goött verhüten  möge, uns schuldig erachten müßten, wenn etwas Ungehöriges  geschähe (si quid diversi contigerit  7  )  , falls wir ablassen würden,  so viel an uns ist, achtzugeben, um den Schlingen des Feindes  zu begegnen.“ Wenn er bezugs des Klosters Andreas und Thomas  an den Bischof Castorius von Arimini das Verbot erläßt (Epist.  IIT. 602 und 604), daß von ihm dort öffentliche Messe gelesen  werde, so fügt er als Grund dafür hinzu, damit 'so kein Anlaß  zu Ansammlungen des Volkes „in servorum Dei recessibus et  eorum receptaculis“ geboten werde, „vel mulierum fiat novus  introitus, quod omninonon expedit animabus eorum.“  _ Besonders wichtig, weil einen klöster-liéhén'Taufbrunfic‘;h be-  treffend  , ist das Schreiben (Ep. lib. III. ep. 54, 671) an den  ]flSigschof Secundus  '\I‘auro*neni’tanus.\l Schép fr‘üher hattle erd1eEnt  1) Der geiéhre Maufinef-Herauséébér- bemefkt dazu: %4Hinc Tiquet' tiuäm  S  7  gpu@énter a clericorum contubernio feminae etiam sa.nctiorg aycéan@gr.{$Besonders wichtig, weıl einen klosterhchen Taufbrunnen  DL be-treffend ist as Schreiben (Ep ıb IH ep 6/1) an denBischof Secundus Taurom eni’ta.nhs.\ . Schép fr‘üher hattg er die Ent-

Der gelehre Maufiner-Herauséébér ; bemei‘kt dazu »Hine liquet quamPrud_énter cler]icorum contubernio feminae etiam sanctiores  NS a;cean(;ur.. $
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fernung des Baptısteriums AUS dem Kloster des Andreas bel
Moscalae geboten Nun efiehlt er daß dıe ufe ohne Verzug
M1% rde ausgefüllt un e1IN Altar ZUL. Weıler der Messe
derStelle errichtet werde. Als (Arund für solche Verordnung ıbt

„propter‘ Monachorum insolentias.“ Der gelehrte Heraus-
geber erklärt dies: „Quod Monachis ıd (das Baptister1um)
estjae es:el insolitum“; nd emerkt: „Grratianus un
loceum referens habet molestias. Dalß hbei solchen (+eboten und
Verboten des gTroßen Kıirchenlehrers, zumal bezugs des Taufens
un Gevatterstehens dıe Furcht VOTr den FYallstrıcken des Kırz-
eindes der bewegende Grund WAaTr, zeıgtbesonders klar der Brief

Gregor,Valentino. Abbatı (I 49 (22) Er hatte erfahren,
daß öfter 1Ns Kloster eiber kamen, und W Aas och 28 (quod
adhuc est ZTaV1uS8), daß die Mönche S16 ihren Gevatterinnen
machten (mulieres s1b1 cCOomMMmaAatres facere) un dadurch Q6-
fährdenden Verkehr miıt ihnen (incautam Ccu 15commun10onem)
hätten. [TDDaran schließt un das Gebot „Damit nıcht durch
solche Gelegenheit (hae 0CCasl1one). der Feind des menschlichen
Geschlechtes miıt SCINeETr Schlauheit . dıe Mönche betrüge, befehle

ıhm, daß fortan weder Weiber A ırgend Gelegenheit ı108
Kloster gelassen  “  Y F OE würden, noch Mönche S16 ihren Gevatterinnen
machten.“ Schwere Strafen werden Wiederholungsfalle . ZUFC

SC reckung anderer angedroht.

der Verwan: scha Leben unKiniges Aaus
Wirken der ra Haziga Kastel--Scheyern, _
der Stifterin des Benediktinerklosters Fischbachau. _

Wendelstein.
Von Seefried.

(Schluß ILAL 1903, 416—426.)
18808

Kirchen-iund Kloster erın
]' ung undRodung derBerg- Waldwildnis

Marg re ebenso W16 ung der Kirche
und Zelle daselbst ch letztere. WILE

Sübergehen,on
jeher, abgı rechnet, effliche Kulturski

onrads VOL Sch yer ka nNntun: < hr hocheingesch z
rden. Die Kirch elir CN MaıSar tenzell)

dıe Gründung s B edik erklo ST


